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Ge#etz, betreffen die Durchführung des Reichsverkehrsrecht  
im Deut#chen Reich (Überleitungsge#etz) 

 
 

gegeben am 14.02.2017, im Namen des Deut#chen Reiches   
 

In Kraft gesetzt am 27.02.2017 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 

 
Nr. 08 

 
 

§ 1. 
 

Ge#etze, betreffend internationaler und auch nationaler Vereinbarungen im Reichsverkehrsrecht, die außerhalb des 
Rechtskrei#es des Deut#chen Reichs Stand 28. Oktober 1918, in Kraft ge#etzt wurden, werden bis auf weiteres ihre 
Gültigkeit behalten. Hierzu i#t das Reichsverkehrsamt aufgefordert die betreffenden Ge#etze, in den Rechtskreis des 
Deutschen Reiches zu übertragen und im Deut#chen Reichsanzeiger veröffentlichen zu la##en. 
 

§ 2. 
 

Die hoheitlichen Rechte des Deut#chen Reiches bleiben hiervon unberührt. Es gilt uneinge#chränkt Deut#ches 
Reichsrecht. 

 
§ 3. 

 
Die#s Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft.    
 

 

Gegeben zu Berlin, den 14. Februar 2017 
 

 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

 
 Prä#idial#enat 

Erhard Lorenz 
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